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Kreisstadt Merzig 

 
 

Öffentliche Niederschrift 

Konstituierende Sitzung des Ortsrates Hilbringen 
 
Sitzungstermin: Mittwoch, 11.09.2024 

Sitzungsbeginn: 18:21 Uhr 

Sitzungsende: 19:20 Uhr 

Ort, Raum: Pfarrzentrum Hilbringen, 66663 Merzig 
 
Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
 Eröffnung der Sitzung 

  
 

 

1 Verpflichtung der Ortsratsmitglieder 
  
 

2024/0049 

2 Wahl der bzw. des Vorsitzenden des Ortsrates 
(Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher) 
  
 

2024/0050 

3 Wahl der bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsrates 
(stv. Ortsvorsteherin/stv. Ortsvorsteher) 
  
 

2024/0051 

4 Benennung der Schriftführerin bzw. des Schriftführers 
  
 

2024/0052 

5 Ratsinformationssystem Allris 
  
 

2024/2366 

6 Bebauungsplan „Errichtung eines Bürogebäudes Ecke Ballerner-
/Fitter Straße" in der Kreisstadt Merzig; Satzungsbeschluss 
  
 

2024/0056 
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Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 
 

 Eröffnung der Sitzung  
 

 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass der Ortsrat form- und fristgerecht 
zu dieser Sitzung geladen wurde und beschlussfähig versammelt ist. 

Bürgermeister Christian Bies begrüßt die Mitglieder und beglückwünscht sie zu ihrer Wahl, 
die ein Vertrauensbeweis und zugleich auch eine Verpflichtung sei. 

Er verliest die Liste der Mitglieder: 
 
CDU 

Doris Darimont-Doll 
Norbert Kerber 
Stefan Maurer 
Maximilian Doll 
Christian Jeschke 
Lukas Schöneberger 
Sebastian Doß 
Uwe Klupsch 
 
SPD 

Ali Kazik 
Robin Trampert 
Heike Hartz 
 
Von der CDU-Fraktion im Ortsrat wird Stefan Maurer und von der SPD-Fraktion Heike Hartz 
als Fraktionssprecher benannt.  
 
 
 

 

1 Verpflichtung der Ortsratsmitglieder 2024/0049 
 

 
Bürgermeister Christian Bies verpflichtet die anwesenden Ortsratsmitglieder gemäß § 74 in 
Verbindung mit § 33 Abs. 2 KSVG durch Handschlag zur gesetzmäßigen und gewissenhaften 
Ausübung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit. 
 
 
 

 

2 Wahl der bzw. des Vorsitzenden des Ortsrates 
(Ortsvorsteherin/Ortsvorsteher) 

2024/0050 
 

 
Für die Wahl des Ortsvorstehers/der Ortsvorsteherin wird Doris Darimont-Doll vorgeschla-
gen. Weitere Vorschläge werden nicht gemacht. 

Als Wahlhelfer werden Lukas Schöneberger und Robin Trampert benannt. 
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Die nach den geltenden Vorschriften gemäß der §§ 46 und 75 Abs. 1 KSVG mittels Stimmzet-
tel und in geheimer Wahl erfolgte Abstimmung hat folgendes Ergebnis: 

Abgegeben werden 10 gültige Stimmen. Auf Doris Darimont-Doll entfallen 9 Stimmen, Ali 
Kazik erhält eine Stimme. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass somit Doris Darimont-Doll für die Dauer der Amtszeit des 
Ortsrates zur Ortsvorsteherin des Stadtteils Hilbringen gewählt ist. 

Frau Darimont-Doll nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihr entgegengebrachte Ver-
trauen. 

Bürgermeister Bies ernennt Frau Darimont-Doll zu Ehrenbeamtin und überreicht ihr die Er-
nennungsurkunde. Frau Darimont-Doll leistet den Diensteid. 
 
Beschluss: 
Doris Darimont-Doll wird zur Ortsvorsteherin des Stadtteils Hilbringen gewählt. 
 
 

 

3 Wahl der bzw. des stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsrates 
(stv. Ortsvorsteherin/stv. Ortsvorsteher) 

2024/0051 
 

 
Für die Wahl zum stellvertretenden Ortsvorsteher wird Norbert Kerber vorgeschlagen. Wei-
tere Vorschläge werden nicht gemacht. 

Die nach den geltenden Vorschriften gemäß der §§ 46 und 75 Abs. 1 KSVG mittels Stimmzet-
tel und in geheimer Wahl erfolgte Abstimmung hat folgendes Ergebnis: 

Abgegeben werden 10 gültige Stimmen. Auf Norbert Kerber entfallen 9 Stimmen, Ali Kazik 
erhält eine Stimme. 

Der Vorsitzende stellt fest, dass somit Norbert Kerber für die Dauer der Amtszeit des Orts-
rates zum stellvertretenden Ortsvorsteher des Stadtteils Hilbringen gewählt ist.  

Herr Kerber nimmt die Wahl an und bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Ver-trauen. 
 
Beschluss: 
Norbert Kerber wird zum stellvertretenden Ortsvorsteher des Stadtteils Hilbringen gewählt. 
 
 

 

4 Benennung der Schriftführerin bzw. des Schriftführers 2024/0052 
 

 
 

Beschluss: 
Maximilian Doll wird für die Dauer der Amtszeit des Ortsrates Hilbringen einstimmig zum 
Schriftführer ernannt.  
 
 

 

5 Ratsinformationssystem Allris 2024/2366 
 

 
Der Vorsitzende verweist mit wenigen Sätzen auf die Informationen zur Nutzung des Ratsin-
formationssystems Allris in der Vorlage. 
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6 Bebauungsplan „Errichtung eines Bürogebäudes Ecke Ballerner-
/Fitter Straße" in der Kreisstadt Merzig; Satzungsbeschluss 

2024/0056 
 

 
Die Ortsvorsteherin, Frau Doris Darimont-Doll, übernimmt die Sitzungsleitung. Sie informiert 
den neuen Rat darüber, dass der Bebauungsplan bereits in der Sitzung am 29.04.2024 
thematisiert wurde und dass der Rat sich in der Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen 
hatte. Zwischenzeitlich sind die öffentliche Auslegung im Rathaus und die Anhörungen der 
Beteiligten erfolgt. Nach diesen Verfahren ist der Rat erneut hierzu zu hören. Eine 
Aussprache zum TOP 6 wird nicht gewünscht. Die Ortsvorsteherin verliest den 
Beschlussvorschlag der Verwaltung und gibt diesen dem Rat zur Abstimmung. 
 
Beschluss: 

1. Die im Rahmen des Planverfahrens vorgebrachten und soweit abwägungsbeachtlich in 
der beigefügten Anlage aufgelisteten Anregungen und Hinweise der Öffentlichen 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB werden zur Kenntnis genommen und 
jeweils entsprechend des jeweiligen Beschlussvorschlags beschieden.  

  
2. Der Bebauungsplan „Errichtung eines Bürogebäudes Ecke Ballerner-/Fitter Straße“, 

bestehend aus Planzeichnung (Teil A), Textteil (Teil B) und Begründung, wird gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB in der jetzt vorliegenden Form als Satzung beschlossen. 
Die Begründung wird gebilligt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, die Bürger und Bürgerinnen sowie die Nachbargemeinden, die sich zur Planung 
geäußert haben, von dem Ergebnis der Abwägung in Kenntnis zu setzen. 
Die Verwaltung wird beauftragt, den Satzungsbeschluss zur Aufhebung des 
Bebauungsplanes gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 

  
Abstimmungsergebnis: 

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 
CDU: 6 
SPD: 3 
_____________ 
9 

0 

CDU: 1 
SPD: 0 
______________ 
1 
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